
Loftregeln 

Demokratie heisst: Die Spielregeln einhalten, auch wenn kein Schiedsrichter 
zusieht. 

Parken 

Bitte parkiere auf den vorgesehenen Honovi AG oder allgemeinen 

Besucher Parkplätzen. 

Leinenpflicht draussen 

Auf dem kompletten Areal ist ausnahmslos Leinenpflicht. 

Leinenpflicht drinnen 

Es gilt im Eingangsbereich, im Treppenhaus, im Lift und im 

Aufenthaltsraum zur jederzeit Leinenpflicht. 

Hunde sind beim Betreten der Trainingsloft immer an der Leine zu 

führen. 

Versäubern 

Achte darauf, dass dein Hund in der Loft nicht markiert! Sollte es 

dennoch passieren, bitte mit Zewa aufsaugen und mit BogaClean 

besprühen. → findest Du im Regal und gib mir rasch per WhatsApp 

Bescheid. Stell bitte das Pinkel-Hütchen an der Stelle auf, dann kann ich 

im Anschluss an das Training die Stelle Dampfreinigen. 

Die Kotaufnahme ist natürlich im Gebäude und Aussenbereich Pflicht. 

Rauchen 

In der Loft, in den Toiletten, im Treppenhaus, im Aufenthaltsraum und 

im Seminarraum ist generelles Rauchverbot.  



Pfoten / Schuhe reinigen 

Im Seminarraum stehen Frottiertücher, die Eigentum der Honovi AG sind, 

kostenlos für die Hunde zur Verfügung. Diese werden regelmässig 

gewaschen. 

Bitte betrete die Loft mit sauberen Schuhen. Am besten bringst Du ein

zusätzliches Paar mit, falls Du z.B. in den Pausen nach draussen gehst.  

Toiletten 

Findest Du gleich hinter der Küche und sind so zu verlassen, wie Du die 

gerne antreffen möchtest: nämlich sauber. 

Läufige Hündinnen 

Läufige Hündinnen sind aus Rücksicht anderer Hundebesucher nicht 

erlaubt. 

Sorge Tragen 

Die Loft sowie das Trainingszubehör und Inventar sind mit Sorgfalt zu

behandeln. Bei unsachgemässer oder fahrlässiger Beschädigung wird der 

Buchende haftbar gemacht. 

Loftbuchungen 

Die Buchungen sind verbindlich und werden bei Nichtnutzung nicht 

zurückerstattet, können aber mit einem schriftlichen Hinweis an 

tm@honovi.ch an jemand anders abgetreten werden.

Versicherung 

Wer ein Hund hält, muss im Kanton Thurgau, gemäss §1 des Gesetzes über 

das Halten von Hunden, eine Haftpflichtversicherung mit einer 

Deckungssumme von mindestens drei Millionen Franken abgeschlossen 

haben. 

Zuwiderhandlung 

Die Trainingsloft der Honovi AG behält sich vor, bei Zuwiderhandlung

von fehlbaren Mietern, Besuchern, Gästen oder Teilnehmern 

ein Hausverbot auszusprechen und Schadenersatz zu verlangen. 
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